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Leistungsorientierte 
 Krankenanstaltenfinanzierung
LKF-Modell 2022

das jährlich zu aktualisierende und weiterzuentwi-
ckelnde LKf-Modell hat Gültigkeit für alle landes-
fondsfinanzierten Krankenanstalten. in seiner sitzung 
am 11. Juni 2021 hat der ständige Koordinierungsaus-
schuss die Änderung des bundesweiten Modells der 
leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung 
und seiner Grundlagen für das Jahr 2022 beschlossen. 

Über die routinemäßigen Wartungsmaßnahmen hinaus 
wurden gegenüber dem LKf-Modell 2021 im LKf-Mo-
dell 2022 weitere Änderungen durchgeführt, wie die 
Aktualisierung der Belagsdauerwerte der fallpauscha-
len, die erweiterung der diagnosendokumentation u. Ä. 
Weiters wurde die Bepunktung der Psychosomatik 
und Psychotherapie (Pso) für Kinder und Jugendliche 
eingeführt und die Bepunktung der MeL „ZZ710 - Mehr-
stündige Betreuung und Beobachtung auf einem dafür 
vorgesehenen ambulanten Betreuungsplatz in einer 
ambulanten erstversorgungseinheit (Le = je sitzung)“ 
wurde im ambulanten Bereich abgesetzt. 

2017 wurde auf Bundesebene das LKf-Bepunktungs-
modell für den spitalsambulanten Bereich beschlos-
sen. das spitalsambulante Modell besteht ähnlich dem 
LKf-Modell im stationären Bereich aus einem Misch-
system aus Punkten für Leistungen und Punkten für 
Kontakte. darüber hinaus können Vorhaltekapazitäten 
und spezielle Versorgungsaufträge der Krankenanstal-
ten mit einer pauschalen strukturkomponente berück-
sichtigt werden.

nähere informationen zu den aktuellen LKf-Modellen 
sind auf der Webseite http://www.sozialministerium.
gv.at/ des BMsGPK, Bereich Gesundheit zu finden.

das Wiener LKf-Modell, die im Jahr 2022 Anwendung 
findende landesspezifische Ausgestaltung des LKf-
Modells, wurde im Jahr 2013 durch die Wiener Gesund-
heitsplattform beschlossen. 

2022 wurde durch die 1,17-fache Modifizierung der LKf-
Kernpunkte auf die besondere Versorgungsfunktion 

des universitätsklinikum AKh Wien als Zentralkranken-
anstalt und des mit diesem affiliierten st.-Anna-Kinder-
spitals weiterhin rücksicht genommen. 

darüber hinaus erhielten auch im Jahre 2022 jene 
Krankenanstalten, für die der WGf Mittel aus dem 
Gemeindebudget erhält, steuerungssondertopfmittel 
(sst) – das sind die fondskrankenanstalten des Wiener 
Gesundheitsverbundes, das st.-Anna-Kinderspital und 
die Wiener ordensspitäler –, wovon 20 Prozent (sst 1) 
ebenfalls gemäß den erbrachten stationären Abrech-
nungspunkten zur Auszahlung gelangen.

im Wiener Gesundheitsfonds kam die leistungsorien-
tierte Abgeltung für den spitalsambulanten Bereich 
2018 erstmalig zur Anwendung und löste die seit 
1997 bestehende Pauschalabgeltung ab. um die mit 
dieser systemumstellung verbundenen finanziellen 
Auswirkungen auf die rechtsträger der Wiener fonds-
krankenanstalten gering zu halten, wurde vorgesehen, 
bis 2020 in einer systemumstellungsphase nicht die 
gesamten Ambulanzmittel leistungsorientiert zu ver-
teilen, sondern einen teil der Ambulanzmittel über 
eine strukturpauschale zu vergeben. Bedingt durch 
die CoVid-19-Pandemie erfolgte, entsprechend Be-
schluss durch die Wiener Gesundheitsplattform, für 
2021 die fortschreibung der Auszahlung einer struk-
turpauschale. 

Mit dem Wiener LKf-Modell 2022 kam es zu keiner 
weiteren Verlängerung der ambulanten Pauschalzah-
lungen. die laut Voranschlag vorgesehenen ambulan-
ten Mittel werden daher ab 2022 zur Gänze leistungs-
orientiert ausbezahlt. 

Wie im Vorjahr wurden im Jahre 2022 die Leistungen 
aus den ambulanten MeL-Gruppen 20 (ambulante ta-
gesbehandlung) und 21 (onkologische Pharmakothera-
pie) sowie die Leistungen aus dem tagesklinikkatalog 
(tKL) mit den stationär erbrachten Leistungen, d. h. mit 
dem stationären Punktewert, abgerechnet.
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